Langzeitpraktikum

Definition: 

Ein Langzeitpraktikum erstreckt sich über einen längeren Zeitraum als zwei Monate. Es wird jedoch nicht kontinuierlich durchgearbeitet, sondern nur tageweise bzw. stundenweise. Die tatsächlich erbrachte Arbeitsleistung muss jedoch beim Langzeitpraktikum im Ergebnis einer kontinuierlichen Beschäftigung von 2 Monaten entsprechen. 

Zielsetzung:

Über ein Langzeitpraktikum soll es ermöglicht werden, bestimmte Projekte und Entwicklungsprozesse über einen längeren Zeitraum hinweg zu beobachten und zu begleiten. Ein Nebeneffekt ist, dass das Langzeitpraktikum sich mit familiären Verpflichtungen, anderweitiger Erwerbsarbeit und Studium eventuell leichter vereinbaren lässt. Es muss daher auch nicht zwingend völlig außerhalb der Vorlesungszeiten stattfinden.

Änderung der Studienordnung:

III.5 § 6 Abs. 1 wird wie folgt geändert:


Ein Praktikum im Umfang von 8 Wochen ist in der vorlesungsfreien Zeit nach 
dem 2. oder 3. Semester zu absolvieren. Eine Teilung ist möglich. In 
begründeten Fällen sind zur Begleitung längerfristig angelegter Projekte 
und Prozesse auch Langzeitpraktika möglich, soweit ihre Dauer 
umgerechnet einer vollen und ununterbrochenen Tätigkeit von zwei 
Monaten entspricht. Langzeitpraktika können auch in der Vorlesungszeit 
absolviert werden.
